
Amt Neverin 
 
Vorlage für Gemeinde Neverin 
öffentlich 
VO-35-BO-22-505-2 

 

 
 

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 
„Eigenheimstandort Neverin West“ der 

Gemeinde Neverin 
 

1. Abwägungsbeschluss zum Entwurf 
2. Satzungsbeschluss 

Organisationseinheit: 
Fachbereich Bau und Ordnung 

Datum 
21.11.2023 

Bearbeitung: 
Marko Siegler 

Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und 
Verkehr der Gemeindevertretung Neverin 
(Anhörung) 

06.12.2023 Ö 

Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin 
(Entscheidung) 13.12.2023 Ö 

 
Sachverhalt  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin hat in öffentlicher Sitzung am 
12.07.2023 den Beschluss zur Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“ gefasst.  

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort 
Neverin West“ und die Begründung haben in der Zeit vom 14.08.2023 bis zum 
15.09.2023 öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch 
Veröffentlichung am 29.07.2023 in der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin INFO 
Nr. 07/2023 ortsüblich bekannt gemacht. Während der Auslegung waren die 
Unterlagen auch auf der Internetseite des Amtes einsehbar.  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
von der Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 28.08.2023 
von der Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von der Planung unterrichtet. Bis 
zum 01.11.2023 gingen 21 Behördenstellungnahmen ein; von den 
Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hinweise.  
 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden in die weitere Abwägung 
eingestellt. In der Folge wurde der Bebauungsplan in folgendem Punkt geändert: 
Das Baufeld musste im Süden gekürzt werden und den Neubrandenburger 

Seite 1 von 72



Stadtwerken ein Geh- und Fahrrecht eingeräumt werden. 
 
Die Betroffenenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte 
mit Schreiben vom 22.10.2023. Es gingen drei Stellungnahmen ein. Die 
Betroffenenbeteiligung gemäß § 3 Abs.2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte durch 
Veröffentlichung im Internet vom 01.11.2023 bis zum 17.11.2023 auf der 
Internetseite des Amtes Neverin. Es gingen keine Anregungen aus der 
Öffentlichkeit ein. 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen sind nunmehr untereinander und 
gegeneinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs.7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). 
Dazu wurde ein entsprechender Abwägungsvorschlag erarbeitet. Dieser wird 
hiermit der Gemeindevertretung zur abschließenden Beratung und Entscheidung 
vorgelegt. – Abwägungsbeschluss zum Entwurf  

Im Ergebnis der Abwägung wurde der endgültige Bebauungsplan durch das 
Planungsbüro erarbeitet, der hiermit der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird. – Satzungsbeschluss  

 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin beschließt: 
 
Abwägungsbeschluss zum Entwurf:  

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlagen 3 und 4) geprüft.  

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlagen 3 und 4) 
macht sich die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sowie die betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen.  

 

Satzungsbeschluss: 
 

3. Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 “Eigenheimstandort Neverin 
West” der Gemeinde Neverin wird mit der Planzeichnung Teil A und dem Text 
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Teil B in der vorliegenden Fassung vom November 2023 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen (Anlage 1). Die Begründung wird in der 
vorliegenden Fassung vom November 2023 gebilligt (Anlage 2).  

 
4. Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Der Bebauungsplan 

ist mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereit zu halten. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 
 
Anlage/n 

1 Anlage 1 Satzung November 2023 (öffentlich) 
 

2 Anlage 2 Satzung Begründung November 2023 (öffentlich) 
 

3 Anlage 3 Abwägungskatalog im Rahmen Betroffenenbeteiligung 
anonymisiert (öffentlich) 
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 221) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist, 

 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I, S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist. 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 1033). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Planbereich des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“ befindet sich 
am Westrand des Dorfes Neverin. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“ befindet am Westrand des Geltungsbereichs 
des gültigen Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“ und umfasst die 
Grünfläche westlich der Straße Feldrain. 
Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans umfasst die Gemar-
kung Neverin Flur 2 Flurstücke 113/36 und 115/25 jeweils teilweise. 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
In der Gemeinde gibt es eine hohe Nachfrage nach Eigenheimstandorten. Dem möchte die 
Gemeinde Neverin entsprechen. Deswegen soll ein weiteres Baugrundstück erschlossen 
werden. Dafür ist eine Änderung des wirksamen Bebauungsplans erforderlich. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan Nr. 3„Eigenheimstandort Neverin West“ ist mit der 1. und 2. Änderung 
seit dem 17.11.2003 wirksam. 
Das Planverfahren zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin 
West“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Im Geltungsbe-
reich der 3. Änderung des Bebauungsplans werden 733 m² Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt, was bei Grundflächenzahlen von 0,4 293 m² zulässige Grundfläche ergibt. Damit trifft § 
13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB zu. 
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Im Allgemeinen Wohngebiet sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2346-301 Neveriner und Neveriner Wald) ist vom 
Standort ca. 1,8 km entfernt. 
Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogel-
schutzrichtlinie (DE 2347-401 Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See beträgt 
über 9 km. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete bestehen auf-
grund der Entfernung nicht. 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 Abs. 1 wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 abgesehen. 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich. 
 
Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Am 12.07.2023 wurde von der Gemeindevertretung der Beschluss zur Aufstellung der 3. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“ gefasst. Der Aufstel-
lungsbeschluss wurde am ………. in der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 
…………… bekanntgemacht worden. 
Die Gemeindevertretung hat in der gleichen Sitzung am 12.07.2023 den Entwurf der 3. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“ gebilligt und zur öffent-
lichen Auslegung bestimmt. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Die Grundsätze, Ziele und sonstigen Erfordernisse wurden der Gemeinde durch Schreiben 
des Amtes für Raumordnung und Landesplanung vom 08.09.2023 mitgeteilt. 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin 
West“ und die Begründung haben in der Zeit vom 14.08.2023 bis zum 15.09.2023 öffentlich 
ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentlichung am 29.07.2023 in 
der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 07/2023 ortsüblich bekannt gemacht. Wäh-
rend der Auslegung waren die Unterlagen auch auf der Internetseite des Amtes einsehbar. 
Es ging eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit ein. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich von der 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 28.08.2023 von der Planung un-
terrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die betroffenen Nachbarge-
meinden wurden von der Planung unterrichtet. Bis zum 01.11.2023 gingen 21 Behördenstel-
lungnahmen ein; von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hinweise. 
 
Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen sowie die Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange wurden in die weitere Abwägung eingestellt. In der 
Folge wurde der Bebauungsplan in folgendem Punkt geändert: Das Baufeld musste im Sü-
den gekürzt werden und den Neubrandenburger Stadtwerken ein Geh- und Fahrrecht einge-
räumt werden. 
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Betroffenenbeteiligung 
Die Betroffenenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte mit 
Schreiben vom 22.10.2023. Es gingen drei Stellungnahmen ein. 
Die Betroffenenbeteiligung gemäß § 3 Abs.2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte 
durch Veröffentlichung im Internet vom 01.11.2023 bis zum 17.11.2023 auf der Inter-
netseite des Amtes Neverin. Es gingen keine Anregungen aus der Öffentlichkeit ein. 
 
Abwägungs- und Festsetzungsbeschluss 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen vorgetragenen Anregungen sowie die 
Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung am ………………. behan-
delt. In der gleichen Sitzung wurde der Bebauungsplan in der Fassung vom Novem-
ber 2023 als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
 
 
 
3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Ne-
verin West“ befindet sich am westlichen Ortsrand von Neverin und ist von einem allgemeinen 
Wohngebiet mit Einzelhäusern im Norden und Süden begrenzt. Im Osten grenzt der Gel-
tungsbereich an die örtlichen Straße Feldrain an. Am Westrand beginnt die Ackerfläche. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Planbereich der 3. Änderung ist unbebaut. Es ist eine öffentliche Grünfläche. Vorgese-
hen war ein Spielplatz, der hier nie errichtet wurde. 
Im Norden und Osten ist der Planbereich von eingeschossigen Eigenheimen umgeben. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung wird durch die Straße Feldrain technisch und verkehr-
lich erschlossen. Durch den Plangeltungsbereich verläuft ein Mittelspannungskabel der 
E.DIS. 
Auf der östlichen Seite der Straße befindet sich ein Löschwasserteich. 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es sind Gehölze vorhanden. Diese unterliegen nicht dem gesetzlichen Gehölz-
schutz.  
Im Plangeltungsbereich gibt es keine offenen Gewässer. Der Planbereich befindet sich nicht 
in einer Trinkwasserschutzzone. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 
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3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Eigenheimstandort Neverin West“ ist mit Ablauf des 
17. Novembers 2003 wirksam geworden. Der Geltungsbereich der 3. Änderung ist als öffent-
liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Eine Bebauung ist somit 
nicht möglich. 
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde Ne-
verin keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im Stadt-Umland-Raum 
des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- und Ab-
stimmungsgebot. Neverin liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Die Gemeinde wird 
durch das großräumige Straßennetz erschlossen. Teile des Gemeindegebietes sind Vor-
ranggebiete Naturschutz- und Landschaftspflege.  
Gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V ist in den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion 
die Ausweisung neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken. Gemäß Pro-
grammsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale vorrangig zu nutzen. 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Gemeinde Neverin hat keine zentrale Funktion und befindet sich in einem Vorbehaltsge-
biet für Landwirtschaft. Teile der Gemeinde sind Vorbehaltsgebiet für Naturschutz- und Land-
schaftspflege. Die Gemeinde ist über das großräumige und das bedeutsame flächenerschlie-
ßende Straßennetz, sowie das regional bedeutsame Radroutennetz erschlossen. Der Regio-
nalflugplatz Trollenhagen mit Bau- und Lärmschutzbereich wirkt im Gemeindegebiet Neverin. 
Gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, 
der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor 
der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 
 
In der Landesplanerischen Stellungnahme vom 08.09.2023 wird festgestellt, dass die 3. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 3 den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ent-
spricht. 
 
 

 
4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Neverin hat im Planungsverband „Mecklenburg-Strelitz Ost“ mit weiteren Ge-
meinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt; der Flächennutzungsplan 
ist am 05.09.2005 wirksam geworden.  
Der gesamte Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 ist als allgemeines Wohngebiet 
dargestellt. 
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Die Lärmschutzzone des Flugplatzes wurden zwischenzeitlich aufgehoben.  
 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 
 
 
 
 

5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Es ist beabsichtigt die unbebaute Fläche nachzuverdichten. Die Nachfrage nach individuel-
len Wohnformen in Neverin ist hoch. Mit dem Bebauungsplan soll die Errichtung eines Ei-
genheims planungsrechtlich ermöglicht werden.  
Mit dem Bebauungsplan der Innenentwicklung entspricht die Gemeinde der Bodenschutz-
klausel nach § 1a Abs. 2 BauGB. 
 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan entspricht dem Ent-
wicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
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6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 3. Änderung werden allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind 
wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier auszuschlie-
ßen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe widersprechen 
dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 3. Änderung die Grundflächenzahl 0,4 und ein Vollgeschoss als 
Höchstmaß festgesetzt. Dies entspricht der umgebenden Bebauung. 
 
 
6.1.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bei der umgebenden Bebauung ist die offene prägend. Dementsprechend wurde offene Bau-
weise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzelhäuser. 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes bebaut werden kann. 
 
 
 

6.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 3. Änderung erfolgt über die ört-
liche Straße Feldrain, die den Plangeltungsbereich im Osten tangiert.  

 
 
 

6.3  Grünflächen 
 
Die Festsetzung zum Spielplatz wird gestrichen. 
 
 
 

6.4  Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
Im wirksamen Bebauungsplan wurde am Westrand eine Hecke zur Abgrenzung zum Land-
schaftsraum festgesetzt. Diese Hecke wird in 3 m Breite auch in der 3. Änderung festgesetzt. 
Artenschutzrechtliche Belange im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden von dem Vorha-
ben nicht betroffen. 
 
 
 

6.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Am Südrand wurden, wie von den Neubrandenburger Stadtwerken gefordert, Geh- und Fahr-
rechte für diese festgesetzt. 
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6.6  Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltauswirkungen i. S. 
des BImSchG 
 
Nach dem wirksamen Bebauungsplan liegt die 3. Änderung innerhalb der Lärmschutzzone 2 
des Flugplatzes Trollenhagen. Da diese Lärmschutzzonen zwischenzeitlich aufgehoben wur-
den, wird die textliche Festsetzung zum Immissionsschutz in der 3. Änderung gestrichen. 

 
 
 
6.7 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauvorschriften des wirksamen Bebauungsplans gelten unverändert fort. 
 
 
 

6.8 Nachrichtliche Übernahmen 
 
Durch den südlichen Plangeltungsbereich verläuft ein Mittelspannungskabel der E.DIS. 
 
 
 

6.9 Hinweise 
6.9.1 Bodendenkmalschutz 
 
Es können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. … 
Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig archäologische Funde und Fundstellen 
(Bodendenkmale) neu entdeckt werden. Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige, un-
gewöhnliche Bodenverfärbungen oder Veränderungen oder Einlagerungen in der Boden-
struktur entdeckt, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist das Lan-
desamt für Kultur und Denkmalpflege M-V unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und 
die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes 
für die fachgerechte Untersuchung in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung 
erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Die Frist kann jedoch im Rahmen des Zumut-
baren verlängert werden. 
 
 
6.9.2 Untere Wasserbehörde 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 19.10.2023 
hin: 
Niederschlagswasser 
Für das Plangebiet Neverin West 2 gibt es eine zentrale Regenentwässerung. Für die Einlei-
tung von Niederschlagswasser über eine Einleitstelle in den Neveriner Haussee besteht eine 
wasserrechtliche Erlaubnis (662-NW-71111-44-2019) mit einer Einleitmenge Qmax(R15,1) 
von 393,85 l/s. 
Für die Erhöhung der Einleitmenge ist eine Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis zu be-
antragen. 
 
Abwasserbeseitigung/ Trinkwasserversorgung 
Das Vorhaben ist an die öffentliche Trinkwasserversorgung und zentrale Abwasserentsor-
gung anzuschließen. Der Anschluss und die Anschlussbedingungen sind mit dem Versor-
gungs- und Entsorgungsträger zu vereinbaren, die Ausführung ist im Einvernehmen mit der 
Gemeinde vorzunehmen. … 
 
  

Seite 15 von 72



Gemeinde Neverin  November 2023 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheimstandort Neverin West“                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 12 

Erdwärme/ Wärmepumpen 
Bei Einbau einer Wärmepumpe: 
Gemäß § 33 des Wassergesetzes des Landes M-V (LWaG) sind Erdaufschlüsse dem Land-
rat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Wasserbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. Mit der Anzeige ist das Medium (Wasser, Erdwärme) zu benennen (Anzeigen-
formular auf der Internetseite des Landkreises erhältlich). 
Für Bohrungen, für das Errichten und den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen (Grund-
wasseranschnitt), Erdwärmesonden und -kollektoren ist ein separates wasserrechtliches 
Verfahren erforderlich, das mit Prüfung und Bearbeitung mindestens 2 Monate in Anspruch 
nimmt. Dies ist bei der Antragstellung zu beachten. 
Ölheizung 
Sollte eine Ölheizung vorgesehen sein, so ist die Anlage zur Lagerung wassergefährdender 
Stoffe (Heizöl) entsprechend § 40 AwSV der zuständigen unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Mecklenburgische Seenplatte förmlich anzuzeigen. 
 
Grundsätzlich ist unabhängig davon entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG bei al-
len Vorhaben und Maßnahmen mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächenge-
wässer, Grundwasser) verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorg-
falt anzuwenden, um Beeinträchtigungen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu ge-
währleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen können, 
die zu einer Beeinträchtigung des Oberflächengewässers/ Grundwassers führen könnten.“ 
 
 
6.9.3 Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 19.10.2023 
hin: 
„Altlasten bzw. ein entsprechender Altlastenverdacht gemäß § 2 Absatz 5 und 6 des Bun-
desbodenschutzgesetzes (BBodSchG), die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Flä-
che entgegenstehen, sind dem Umweltamt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. 
 

Folgende Hinweise sind zu beachten: 
Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden 
einwirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorge-
rufen und somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzun-
gen und Grundsätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu be-
rücksichtigen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenver-
dichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Boden-
veränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverun-
reinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind 
bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 
BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichti-
gen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 
wird besonders hingewiesen. 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschriften 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (Ab-
fWG M-V) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu 
erfolgen. 
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweis-
lich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzufüh-
ren. Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und 
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umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene De-
ponien, Aufbereitungsanlagen usw.).“ 

 
 
6.9.4 Katastrophenschutz 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte teilt in seiner Stellungnahme vom 19.10.2023 
mit, „dass sich das o. g. Plangebiet laut den digitalen Unterlagen nicht in einem Kampfmittel 
belasteten Gebiet befindet. 
Sollten jedoch bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle, sowie in der unmittelba-
ren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.“ 

 
 
6.9.5 Untere Verkehrsbehörde 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 19.10.2023 
hin, „dass bei Baumaßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzu-
wenden, mit denen für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß- 
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-
lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase 
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgi-
sche Seenplatte, Verkehrsangelegenheiten / Straßenverkehrsbehörde, PF 11 02 64, 17042 
Neubrandenburg oder per E-Mail unter verkehrsbehoerde@lk-seenplatte.de einzuholen.“ 
 
 
 
 
 
Neverin, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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Gemeinde Neverin 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheim Standort Neverin West“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 
 

 ABWÄGUNGSMATERIAL 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 21.11.2023 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 m.siegler@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Architektin für Stadtpla-
nung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 20.11.2023  

2. E.DIS Netz GmbH 14.11.2023  

3. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 13.11.2023  

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 01.11.2023 bis zum 17.11.2023 wurden keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1.   

2.   

3.   
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Die im Rahmen der Betroffenenbeteiligung getroffene Feststellung, 
Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
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Begründung: 
In der Planzeichnung war und ist ein Vollgeschoss als Höchstmaß 
festgesetzt und in der Begründung Stand ein Vollgeschoss zwingend; 
was entsprechend korrigiert wird. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass ein Mittelspan-
nungskabel durch den Plangeltungsbereich verläuft. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 25 von 72



8 
 

 

 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass im Gehwegbereich 
der Straße Am Feldrain eine Gasmitteldruckleitung liegt. Das gefor-
derte 4 m breite Schutzstreifen tangiert den Plangeltungsbereich an 
der Nordost- und Südostecke. Dass der Schutzstreifen der Gaslei-
tung auf dem öffentlichen Grundstück verbleiben muss, ist nicht nach-
zuvollziehen, da dies bei den angrenzenden Flurstücken auch nicht 
der Fall ist. 
 
Die Wasserleitung und das genannte Leitungsrecht liegen außerhalb 
des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans. Der Bebauungsplan 
plant die Anpflanzfläche innerhalb des Plangeltungsbereichs, wes-
halb ein Verbot hier nicht nachvollzogen werden kann. 
Die Gemeinde wird im Süden ein 3 m breites Wegerecht festsetzen. 
Der geforderte 3 m breite Abstand der Pflanzfläche zur Armatur 
schränkt diese etwas ein. 
 
 
 
 
Der Trinkwasseranschluss ist für den Wohnbaustandort erforderlich. 
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Gemeinde Neverin 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Eigenheim Standort Neverin West“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 30.10.2023 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 m.siegler@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Architektin für Stadtpla-
nung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und anerkannte Naturschutzverbände waren nach § 4 Abs. 
2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 19.10.2023 Firstverlängerung bis 
15.10.2023 

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS 21.08.2023  

3. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

4. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 04.09.2023 keine Stellungnahme 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH 15.08.2023  

6. Landesamt für innere Verwaltung M-V 31.07.2023  

7. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 04.08.2023  

8. Bergamt Stralsund 07.09.2023  

9. Landesamt für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V  x 

10. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 14.09.2023  

11. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg  x 

12. Landesforst M-V 19.10.2023  

13. Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 14.08.2023  

14. E.DIS Netz GmbH 02.08.2023  

15. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 07.08.2023  

16. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 15.09.2023  

17. Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH  x 

18. Deutscher Wetterdienst 29.08.2023  

19. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V  x 

20. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 21.08.2023  

21. GDMcom GmbH 07.08.2023  

22. GASCADE Gastransport GmbH 01.08.2023  

23. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 08.09.2023  

24. 50Hertz Transmission GmbH 31.07.2023  

25. Polizeipräsidium Neubrandenburg 28.07.2023  

26. Amt Neverin, SG Brandschutz 31.08.2023  
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

27. Telefonica Germany  x 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 08.09.2023  

 
 

Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Neuenkirchen   

2. Stadt Neubrandenburg   

3. Gemeinde Staven   

4. Gemeinde Trollenhagen   

5. Gemeinde Neddemin   

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 14.08.2023 bis zum 15.09.2023 wurden folgende Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
vorgebracht. 

1. BUND 05.09.2023 

2.   

3.   
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Begründung: 
Die Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH war am Verfah-
ren beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
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Die fachtechnischen Hinweise der unteren Wasserbehörde sind bei 
der Realisierung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und de-
ren Beauftragte zu beachten und werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 
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Die fachtechnischen Hinweise der unteren Abfall- und Bodenschutz-
behörde sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch die Vorha-
benträger und deren Beauftragte zu beachten und werden als Hin-
weis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise des Sachgebietes Brand- und Kata-
strophenschutz sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch die  
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Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
Die Löschwasserentnahmestelle befindet sich auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite am Teich. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise der unteren Verkehrsbehörde sind bei 
der Realisierung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und de-
ren Beauftragte zu beachten und werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung wurde ein Vollgeschoss zwingend festgesetzt. 
Die steht auch in der Begründung. 
 
Dem wird gefolgt. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Pla-
nung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt die Hinweise zum Klimaschutz zur 
Kenntnis. 
Im Rahmen der Klimaschutznovelle 2013 wurde die Klimaschutzklau-
sel in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügt. Gleichwohl bleibt es dabei, Kli-
maschutz hat keinen Vorrang vor anderen privaten und öffentlichen 
Belangen. 
Für die klimagerechte Stadtentwicklung ist der Vorrang der Innenent-
wicklung (Nachverdichtung vorhandener Siedlungsflächen) von her-
ausragender Bedeutung, da damit zur Begrenzung des Flächenver-
brauchs und zum Schutz klimawirksamer Freiräume beigetragen 
wird. Genau diesem Grundsatz folgt die Gemeinde mit der Planung. 
Die Ermittlung mikroklimatischer Auswirkungen der Planung sind Be-
standteil der Umweltprüfung und darauf wird bei Innenbereichsbe-
bauungspläne gemäß § 13a BauGB verzichtet. 

Seite 39 von 72



10 
 

 

Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass die deutsche Tele-
kom GmbH prinzipiell keine Einwände gegen die gemeindliche Pla-
nung erhebt. 
Angrenzend an den Plangeltungsbereich im Gehweg der Straße Am 
Feldrain befinden sich Telekommunikationslinien. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen des Landesamtes für innere Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt die Feststellung des Landesamtes für 
innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass es keine Fest-
punkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der gemeindlichen Planung 
gibt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt die Feststellung des Bundesamtes für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
dass Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden durch die 
gemeindliche Planung, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen des Bergamtes Stralsund werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz durch die gemeindliche Planung berührt 
werden, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der IHK Neubrandenburg werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt die Feststellung der IHK Neubranden-
burg, dass es keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung 
gibt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen des Forstamtes Neubrandenburg werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt die Feststellung des Forstamtes Neu-
brandenburg, dass kein Wald von der gemeindlichen Planung be-
troffen ist, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
Untere Tollense/Mittlere Peene werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich keine Gewässer II. Ordnung befinden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Pla-
nung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass ein Mittelspan-
nungskabel durch das geplante Baufeld verläuft. 
In der Folge ist das Baufeld zu verkleinern. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Handwerkskammer Ostmecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Hand-
werkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern keine Einwände gegen 
die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und im erforderlichen Umfang in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass im Gehwegbereich 
der Straße Am Feldrain eine Gasmitteldruckleitung liegt. Das gefor-
derte 4 m breite Schutzstreifen tangiert den Plangeltungsbereich an 
der Nordost- und Südostecke. Dass der Schutzstreifen der Gaslei-
tung auf dem öffentlichen Grundstück verbleiben muss, ist nicht nach-
zuvollziehen, da dies bei den angrenzenden Flurstücken auch nicht 
der Fall ist. 
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Die Wasserleitung und das genannte Leitungsrecht liegen außerhalb 
des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans. Der Bebauungsplan 
plant die Anpflanzfläche innerhalb des Plangeltungsbereichs, wes-
halb ein Verbot hier nicht nachvollzogen werden kann. 
Die Gemeinde wird im Süden ein 3 m breites Wegerecht festsetzen. 
Der geforderte 3 m breite Abstand der Pflanzfläche zur Armatur 
schränkt diese etwas ein.  
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Der Trinkwasseranschluss ist für den Wohnbaustandort erforderlich. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Deutschen Wetterdienstes wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Deut-
schen Wetterdienstes keine Einwände gegen die gemeindliche Pla-
nung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der BVVG Bodenverwertungs- und -
verwaltungs GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass durch die ge-
meindliche Planung keine BVVG Vermögenswerte betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der GDMcom GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass die Anlagenbetrei-
ber Erdgasspeicher Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, 
ONTRAS Gastransport GmbH und VNG Gasspeicher GmbH von 
der gemeindlichen Planung nicht betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der GASCADE Gastransport GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass die GASCADE 
Gastransport GmbH, die WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH 
sowie die OPAL Gastransport GmbH & Co. KG von der gemeindli-
chen Planung nicht betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass keine Telekommu-
nikationsanlagen der Vodafone GmbH von der gemeindlichen Pla-
nung betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen der 
50Hertz Transmission GmbH von der gemeindlichen Planung be-
troffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass aus verkehrspoli-
zeilicher Sicht keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung be-
stehen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neverin nimmt zur Kenntnis, dass der Grundschutz 
durch das Regenrückhaltebecken Am Feldrain gesichert ist. 
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Dem Hinweis mit der Nummer 3  des Bebauungsplans wird gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung geäußerten Bedenken 
des BUND M-V e. V.  werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen; jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
1.1 Artenschutzrechtliche Belange im Sinne des § 44 Abs. 1 

BNatSchG werden von dem Vorhaben nicht berührt. 
1.2 Es handelt sich um ein Verfahren nach § 13a BauGB. Eingriffe, 

die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Dementsprechend ist eine 
Kompensation nicht erforderlich. 

1.3 Ausgleichs-, Ersatz und Vermeidungsmaßnahmen sind hier    
      nicht festzusetzen. 
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2.1 Grundsätzlich sind gemäß § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V sämtliche 
      Bäume mit Stammumfängen ab 1,00 m, gemessen in 1,30 m      
      über dem Erdboden, gesetzlich geschützt, ausgenommen  
      Obstbäume und Pappeln. 
     Es ist nicht davon auszugehen, dass die im Plangebiet  
     befindlichen Gehölze dem gesetzlichen Baumschutz unterliegen. 
     Sollte jedoch wider Erwarten die Fällung gesetzlich geschützter 
     Bäume für die Umsetzung von Bauvorhaben im Plangebiet  
     unumgänglich sein, so bedarf es dafür einer  
     Naturschutzgenehmigung. 
2.2 Die grünordnerischen Festsetzungen zur Pflanzung der Hecke 
     sind Bestandteil der unverändert fortgeltenden Festsetzungen 
     der 2. Änderung des wirksamen Bebauungsplans. 
3.1.1 Dies ist in § 39 BNatSchG geregelt und gilt stets. 
 
 
3.1.2 Dies ist aufgrund der geringen Größe und Alters der Bäume 
        unwahrscheinlich.  
3.1.3 Auf Rasen kann das Vorkommen der Zauneidechse  
         ausgeschlossen werden. 
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